
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 2. April 2019  

 
 Nr. 2019/568  

Abrechnung: Erschwil, Passwangstrasse, Lüsselbrücke Dorfzentrum, Objekt Nr. 8/125/3, 
Ersatz 
  

1. Erwägungen 

Die Lüsselbrücke Dorfzentrum in Erschwil erfüllte die Anforderungen bezüglich Tragfähigkeit, 
Hochwassersicherheit und Strassenraumgestaltung nicht mehr. Aus diesem Grund ist die Brücke 
ersetzt worden. Gleichzeitig erfolgte eine Renaturierung der Bachsohle. Die Bauarbeiten wur-
den mehrheitlich im Jahre 2015 ausgeführt. 

Gemäss § 45 und § 46 des Gesetzes über Wasser, Boden und Abfall (GWBA; BGS 712.15) beteili-
gen sich Bund und Kanton an den Kosten für die wasserbaulichen Massnahmen.  

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Landerwerb 6'979.50 

2.1.2 Bauarbeiten 1'615'913.90 

2.1.3 Landumlegung und Vermessung 14'065.70 

2.1.4 Projekt und Bauleitung 247'745.40 
 

Total Aufwendungen 1'884'704.50 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 

2010, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00541  1'650'000.00   
Krediterhöhung, Projekt Nr. 2TK.00541  450'000.00   
gemäss RRB Nr. 2015/85 vom 20. Januar 2015     

Total Kredite  2'100'000.00   

./. Zahlungen an Dritte    1'884'704.50 

nicht beanspruchter Objektkredit  215'295.50 
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2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  1'884'704.50   
./. Beitrag Amt für Umwelt (AfU) des Kantons Solothurn  169'358.95   
./. Beitrag Bundesamt für Umwelt (BAFU)  197'585.45   
  1'517'760.10   
Total Gemeindebeitrag: 13.33 % von Fr. 1'517'760.10    202'317.40 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    212'300.00 

zuviel bezahlter Gemeindebeitrag    9'982.60 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über den Ersatz der Lüsselbrücke Dorfzentrum an der Passwangstrasse 
in Erschwil, im Gesamtbetrag von Fr. 1'884'704.50, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeinde-
beitrag von Fr. 9'982.60 der Gemeinde Erschwil gutzuschreiben und dem 
Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00541.62 "Gemeindebeiträge" zu belasten. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (hof/rom) (2) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Kreisbauamt III, Amthaus, 4143 Dornach 
Gemeindepräsidium Erschwil, Schulstrasse 21, 4228 Erschwil (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Erschwil, Schulstrasse 21, 4228 Erschwil (Rückerstattung des Amtes für 

Verkehr und Tiefbau folgt separat) 


